
Die erwähnte Pflicht zur Unterstützung von verarm¬
ten Gemeindebürgern führte schliesslich im späteren
19. Jahrhundert zum Bau von Armenhäusern und
Bürgerheimen in mehreren liechtensteinischen Ge¬
meinden. Die rechtliche Grundlage dafür bildete das

im Jahr 1869 eingeführte Armengesetz, das bis in die
1960er-Jahre in Kraft blieb. Das Armengesetz regelte
die Oberaufsicht der Regierung über die Armenhäuser,
die Entscheide der Gemeinden sowie die Verwaltung
der Finanzangelegenheiten. 8 Für Pflege der Armen per
se waren der Gemeinderat sowie der Ortsseelsorger
zuständig. Die Gemeinden konnten auf finanzielle
Unterstützung aus dem landschaftlichen Armenfonds
zurückgreifen. 9

Diese Festlegung der Zuständigkeiten förderte ent¬
scheidend die Armenpflege und auch den Bau von
Armenhäusern. 10 Die ersten Armenhäuser Fiechten-
steins wurden in den Gemeinden Schaan [1870-72],
Triesen [1871-72] und Mauren [1873] errichtet. Es

folgten die Armenhäuser [Bürgerheime] in Vaduz
[1892] und Eschen [1904]. 11
Die von Klosterschwestern geführten Armenhäuser
boten eine Unterkunft für alle bedürftigen Angehö¬
rigen der jeweiligen fieimatgemeinde. Besass eine
Gemeinde kein Armenhaus, wurde diese aus dem
Fandesarmenfonds unterstützt. Die Gemeindearmen
konnten auch per Vertrag in einem Armenhaus einer
anderen Gemeinde aufgenommen werden. 12 Die
Unterstützung der Gemeinde wurde jedoch erst ge¬

währt, wenn keine Familienangehörigen die Fürsorge
übernehmen konnten. 13 Dies betraf auch Kinder, was
immer wieder bemängelt wurde, da Kinder einer an¬
deren Betreuung bedürfen als Erwachsene. Die Ar¬
menhäuser verfügten mit ihren Fandwirtschaftsbe-
trieben über einen hohen Grad an Selbstversorgung. 14

Bemühungen des Balzner Gemeinderates für
ein eigenes Armenhaus

Der Gemeinderat von Balzers bat am 29. März 1869
die Regierung in Vaduz um die Bewilligung zur Ein¬
richtung eines Armenhauses im Alten Schulhaus. 15

beider ist die Quellenlage zu diesem Thema eher
spärlich, weshalb auch keine Antwort der Regierung
zu dieser Anfrage der Gemeinde Balzers überliefert
ist. Die Antwort muss aber auf jeden Fall negativ aus¬

gefallen sein, wie weitere Schreiben der Gemeinde
Balzers belegen.
Fast ein Jahrzehnt später, am 29. Juli 1878, ersuchte
Gemeindevorsteher Franz Vogt um die Bewilligung
einer besonderen Gemeindeversammlung, fiaupt-
thema einer solchen Gemeindeversammlung war die
Frage zur «Erstellung eines Armenhauses, welches
immer mehr als unvermeidliches Bedürfniss [siel ] an
uns herantritt». 16 Dem entsprechenden Schreiben ist
angefügt, dass die Regierung am 30. Juli 1878 die Be¬

willigung für diese Gemeindeversammlung erteilte. 17

Die Regierung behandelte schliesslich auch 1879 das

Vorhaben der Balzner Bevölkerung, nicht zuletzt auf¬
grund der jährlichen Zunahme an hilfsbedürftigen
Gemeindeangehörigen. 18 Aber auch dieses Mal wurde
kein positiver Bescheid erteilt; denn Gemeindevorste¬
her Franz Vogt unterstrich im Jahr 1880 erneut den
dringlichen Wunsch der Balzner Bevölkerung zur Er¬

richtung eines gemeindeeigenen Armenhauses:

Hohe RegierungJ
Ich verhandelte die Armenhaus Frage mit dem Gemein¬
derath zum zweiten mahl, ich glaube, dass wir es mit den
Gütern, welche es anfänglich braucht, zum Ziele bringen.
Was die Gebäulichkeiten sowie die innen Einrichtung
dess Hauses anbetrift, bedarf ich die Meinung und Anlei¬
tung der hohen Regierung, ich werde fürmeine Persohn zu
diesem unentbehrlichen Zwecke beitragen was ich kann.
Achtungsvollst
Franz Vogt Vorsteher.
Balzers den 16/1 1880. 19

Die Regierung in Vaduz beantwortete dieses Schrei¬
ben von Gemeindevorsteher Vogt erst im Mai 1881.
Sie bat die Gemeindebehörden von Balzers um eine
ausführlichere Berichterstattung zum Thema der Er¬

richtung einer Armenanstalt. 2(1 Doch auch in diesem
Fall ist kein Antwortdokument überliefert. Erst im Juli
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